
 

 
 

 

Erforderliche Unterlagen für die Eintragung im Installateurverzeichnis 

Elektro 

 

1. Antrag auf Eintragung in das Installateurverzeichnis Elektro 
2. Fachliche Qualifikation des verantwortlichen Fachmann (siehe schematische 

Übersicht) 
3. Gewerbeanmeldung 
4. Eintragung des Elektro-Installationsbetriebes, sowie der verantwortlichen Fachkraft 

in die Handwerksrolle  

5. Betriebshaftpflicht-Versicherung 

6. Bei Kapitalgesellschaften, Handelsregisterauszug 

7. Bei GbR, Gesellschaftsvertrag 

8. Anstellungsvertrag, nur wenn der verantwortlicher Fachmann Angestellter der Firma 

ist 

9. Passbild (Digital) 

10. Checkliste Werkstattausrüstung 

 

Die Besichtigung der Werkstattausrüstung erfolgt, sobald die erforderlichen 

Unterlagen bei der Netzgesellschaft Düsseldorf  mbH vollständig vorliegen. 

Die Werkstattausrüstung muss den beiliegenden Richtlinien des Bundesinstallateur-

Ausschusses - Fassung 2021 entsprechen. Nach Erhalt der Eintragungsunterlagen wird für 

die Werkstattabnahme  ein Termin telefonisch mitgeteilt. 

Bei der Werkstattabnahme bitte die Rechnungen bzw. Quittungen der 

Werkstattausrüstungen zum Nachweis des Eigentums bereithalten. 

Sollte bei der ersten Werkstattabnahme der Termin ohne Angabe eines Grundes von Ihnen 

nicht eingehalten werden oder die Werkstattausrüstung nicht komplett sein, so können wir 

für jede weitere Werkstattbesichtigung ein Betrag in Höhe von 80,00 € zzgl. MwSt. erheben. 

 

 



 

 
 

Schematische Übersicht der Voraussetzung für die Eintragung in das 

Installateurverzeichnis Strom  

 

1) Nicht erforderlich bei Eintragung als Hilfsbetrieb 

2) Sachkundenachweis zusätzlich erforderlich, wenn im Sicherheitsschein weniger als 50% der erzielbaren Punkte 
erreicht wurden 

Quelle: Verfahrensordnung 

Sachkundenachweis für den Anschluss 

elektrischen Anlagen an das 

Niederspannungsnetz, 
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